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Weil Staaten keine Klubs sind
Über die Allokation von Mitgliedschaft und politischen Beteiligungsrechten
Von Gerd Valchars

Wenn es um die Frage von Zugehörigkeit und 
Mitgliedschaft im Gemeinwesen geht, kommt man 
bald auf den Begriff der Staatsangehörigkeit. Mit Hilfe 
dieses Rechtsinstituts sollten alle Menschen weltweit 
eindeutig einem Staat zugeordnet werden. „[E]very 
person should have a nationality and should have 
one nationality only“, hielt schon die Präambel der 
Haager Konvention aus dem Jahr 1930 fest, das erste 
internationale Abkommen, das die zwischenstaatli-
chen Fragen der Staatsangehörigkeit berührte. Unein-
deutige Zugehörigkeiten, so die Überlegungen aus der 
damaligen Zeit, schaffen Probleme, und so wurden 
die mehrfache Staatsangehörigkeit und die Staaten-
losigkeit gleichermaßen als „Übel“ bezeichnet, das 
es zu verhindern galt. Neben diesem gemeinsamen 
Ziel der Staatengemeinschaft war in dem Abkommen 
ein weiterer Grundsatz an prominenter Stelle festge-
halten worden. Artikel 1 der Konvention definierte 
unmissverständlich, wem das Recht zufiel, die Regeln 
über den Erwerb und Verlust von Staatsangehörigkeit 
zu gestalten: „It is for each State to determine under 
its own law who are its nationals“ – es sei das sou-
veräne Recht eines jeden Staates, selbst darüber zu 
entscheiden, wer als Bürgerin und Bürger anerkannt 
wird. So uneingeschränkt, wie es vielleicht klingen 
mag, hat dieses Recht aber eigentlich schon bei seiner 
erstmaligen Formulierung nicht gegolten, denn eine 
willkürliche Ausdehnung der Staatsangehörigkeit 
eines Staates auf die BürgerInnen eines anderen etwa 

galt ebenso als Verstoß gegen das Völkergewohn-
heitsrecht wie der willkürliche Entzug der Staatsan-
gehörigkeit. Heutzutage ist beispielsweise auch die 
staatsangehörigkeitsrechtliche Gleichstellung der 
Geschlechter – etwa in Bezug auf die erleichterte Ein-
bürgerung bei Eheschließungen und bei der Weiter-
gabe der Staatsangehörigkeit von den Eltern an ihre 
Kinder – völkerrechtlich abgesichert.1

Von diesen nicht unwesentlichen Einschrän-
kungen abgesehen, überlässt es das Völkerrecht 
jedoch tatsächlich den Staaten selbst, die konkreten 
und detaillierten Regelungen über Zugehörigkeit und 
Mitgliedschaft zu ihrem Gemeinwesen zu treffen. 
Wahrscheinlich stößt man gerade deshalb in der 
Diskussion um notwendige und legitime Anforde-
rungen und Voraussetzungen für eine Verleihung der 
Staatsangehörigkeit so rasch auf die viel beschworene 
Klub-Analogie. Ein souveräner Staat dürfe eben selbst 
entscheiden, wer bei ihm Mitglied wird, so wie auch 
Vereinen und Klubs keine Vorschriften gemacht wer-
den könne, wen sie in ihren Kreis aufnehmen sollen 
und wie ein Aufnahme- und Auswahlverfahren auszu-
sehen habe. Mit diesem Argument werden scheinbar 
alle Fragen über die Legitimität von Einbürgerungs-
voraussetzungen, seien es Wartezeiten, Gebühren, 
Sprach- und Wissenstests oder Loyalitätsgarantien, 
im Keim erstickt. Legitim ist demnach alles, was durch 
demokratischen Mehrheitsentscheid beschlossen 
wurde.
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Defizitäre Demokratie? 
Der Vergleich von Staaten mit Klubs scheitert jedoch 
schon daran, dass die große Mehrheit der „Mit-
glieder“ eines Staates diesem nicht beitritt, sondern 
in diesen hineingeboren wird (was auf Klubs wohl ein-
deutig nicht zutrifft). Aber auch die Frage der Vergabe 
der Staatsangehörigkeit an jene, die sie nicht von 
Geburt an besitzen, ist keine Mitgliedschaftsentschei-
dung, da die AntragstellerInnen bereits Mitglieder 
(der Gesellschaft) und schon lange keine Außenste-
henden mehr sind; aus diesem Grund können Staaten 
in dieser Frage auch nicht wie exklusive Klubs über 
einen Antrag von außen entscheiden. Die Einreise und 
Niederlassung bzw. die Geburt im Land müssen als 
Initialrecht gesehen werden, in dem bereits der zu-
künftige Status als StaatsbürgerIn grundgelegt ist; die 
(legale) Einbürgerung ist lediglich eine Zweitzulas-
sung, deren garantiertes Erreichen Erstzugelassenen 
nicht mehr verweigert werden darf.2

Staatsbürgerschaft, von jeglicher quasi- und 
zivilreligiöser Konnotation entkleidet, bedeutet 
schließlich nichts anderes als das uneingeschränkte 
Recht auf politische Mitbestimmung, unwiderrufliche 
Aufenthaltssicherheit sowie Schutz vor rechtlicher 
Diskriminierung. Wer den Erwerb der Staatsbürger-
schaft von bestimmten Erfordernissen, Fähigkeiten 
und Kenntnissen abhängig macht, unterwirft auch 
den Zugang zu den mit der Staatsbürgerschaft 
verknüpften Rechten – allen voran dem Recht auf po-
litische Mitsprache – diesen Voraussetzungen. In der 
modernen Demokratie muss jedoch jede Bedingung, 
an die das aktive und passive Wahlrecht knüpft, gut 
begründet werden können, denn Wahlen sind nicht 
Selbstzweck, sondern haben bestimmte Funktionen 
zu erfüllen.

Demokratie baut auf zwei Grundprinzipien auf, 
die den getroffenen politischen Entscheidungen ihren 
hohen Grad an Legitimität und Akzeptanz verleihen 
und damit das Wesen der Demokratie selbst bestim-
men – dem Betroffenheitsprinzip und dem Prinzip 
der Selbstunterwerfung3: Wer von einer Entscheidung 
betroffen ist, muss an dieser (direkt oder indirekt) 
auch mitwirken können. Und auch politische Ämter 

und Funktionen dürfen nicht einer bestimmten privi-
legierten Gruppe vorbehalten sein, sondern müssen 
prinzipiell allen Betroffenen offen stehen.4 „Quod 
omnes tangit ab omnibus approbetur“ – was alle 
betrifft, soll von allen gebilligt werden, so der ent-
sprechende römische Rechtsgrundsatz, oder in den 
Worten Hans Kelsens: „Demokratie bedeutet Identität 
[…] von Subjekt und Objekt der Herrschaft, bedeutet 
Herrschaft des Volkes über das Volk.“5

Der Anwendung dieser beiden Prinzipien ist es zu 
verdanken, dass die in Demokratien zustande ge-
kommenen Entscheidungen durch die „Rechtsunter-
worfenen“ als ihre Entscheidungen wahrgenommen 
werden und das politische Personal nicht nur als 
von ihnen gewählt, sondern auch aus ihrer Mitte 
ausgewählt betrachtet wird. Damit wird das theo-
retische Ideal der Identität von „Herrschern“ und 
„Beherrschten“ auf zweifache Weise erfüllt und die 
Konstruktion eines souveränen, sich selbst regie-
renden Personenverbandes entsteht.

Wer aber gilt nun als von einer Sache betroffen? 
Die Frage der Betroffenheit kann nicht für jede Person 
individuell und von (Abstimmungs-)Fall zu (Abstim-
mungs-)Fall neu entschieden werden; es gilt vielmehr, 
eine Betroffenheitsvermutung aufzustellen, die 
sozusagen lediglich statistisch gilt und als Annahme 
der gesamten Wohnbevölkerung eines Rechtsraumes 
unterstellt werden muss.6 In aller Regel ist es aber 
zumeist die Staatsangehörigkeit, über die versucht 
wird, die Frage der Betroffenheit zu beantworten und 
die Teilhabe am politischen Entscheidungsfindungs-
prozess zu regeln. Doch während es zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts durchaus Sinn machte, die ständisch 
unbelastete Staatsbürgerschaft für die Zuerkennung 
des Wahlrechts heranzuziehen, hat diese im Zeital-
ter von Migration und europäischer Integration als 
Betroffenheitskriterium zunehmend an Glaubwürdig-
keit verloren. Der Anteil jener Menschen, die nicht die 
Staatsbürgerschaft jenes Landes besitzen, in dem sie 
leben, nimmt stetig zu – die Teilmengen Wohnbürge-
rInnen und StaatsbürgerInnen verlieren ihre De-
ckungsgleichheit und driften zusehends auseinander. 
Die so entstandene zunehmende Inkongruenz von 
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Wohn- und Wahlbevölkerung bedeutet eine Abnahme 
des Inklusivitätsgrades des politischen Systems und 
mit ihm auch der Qualität der Demokratie, für die 
dieser als Maßstab angesehen werden kann.

Die Perspektive 
einer inklusiven Demokratie
Zur Beseitigung dieses wachsenden strukturellen 
Demokratiedefizits bieten sich zwei Lösungen an, 
die an dieser Stelle nur mehr kurz angeführt werden 
sollen: eine rasche und unkomplizierte Einbürgerung 
samt Rechtsanspruch und der Möglichkeit einer 
Doppelstaatsbürgerschaft oder eine Ausweitung des 
Wahlrechts auf Nicht-StaatsbürgerInnen. Beide Wege 
können, konsequent angewendet, für sich alleine ei-
nen hohen Grad an Inklusivität erreichen. Die beiden 
Ansätze können aber auch miteinander zu einem 
zweistufigen Modell einer inklusiven Demokratie 
kombiniert werden, das dauerhaft niedergelassenen 
Nicht-StaatsbürgerInnen in einem ersten Schritt 
politische Beteiligungsrechte in Form eines allgemei-
nen AusländerInnenwahlrechts verleiht und in einem 
zweiten Schritt einen Rechtsanspruch auf Einbürge-
rung einräumt.

Die letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Reihe 
von europäischen Staaten ihre Staatsbürgerschaftsre-
gime durch Senkung der Wartefristen und Gewährung 
von Doppelstaatsbürgerschaften an die veränderte 
Situation angepasst haben. Was die Einführung des 
Wahlrechts für Nicht-StaatsbürgerInnen betrifft, sind 
die Staaten deutlich zurückhaltender: Weltweit sind 
es gerade einmal vier Länder, die ansässigen Migran-
tInnen ohne Staatsangehörigkeit ein Wahlrecht bei 
nationalen Parlamentswahlen einräumen.7 Die Erfah-
rungen mit der Doppelstaatsbürgerschaft, die heute in 
vielen Staaten als akzeptiert oder zumindest geduldet 
gilt, haben jedoch gezeigt, dass auch Staaten lernfähig 
sein können und selbst ein einstmals von der interna-
tionalen Staatengemeinschaft ausgemachtes „Übel“ 
durchaus gängige Praxis werden kann.

1 Vgl. dazu die Konvention zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau 1979, [Ö] BGBl. 443/1982 und das 
Übereinkommen über die Staatsbürgerschaft der verheirateten 
Frau 1957, [Ö] BGBl. 238/1968.
2 Michael Walzer, Sphären der Gerechtigkeit. Frankfurt am Main: 
Fischer 1998
3 Gerd Valchars, Defizitäre Demokratie. Staatsbürgerschaft und 
Wahlrecht im Einwanderungsland Österreich. 
Wien: Braumüller 2006
4 Robert A. Dahl, Democracy and its Critics. New Haven/London: 
Yale University Press 1989; M. Walzer
5 Hans Kelsen, Vom Wesen und Wert der Demokratie. 
Neudruck der 2. Auflage. Aalen: Scientia Verlag 1963
6 Rainer Bauböck, „Wessen Stimme zählt? Thesen über 
demokratische Beteiligung in der Einwanderungsgesellschaft“, in: 
Wiener Hefte. Migration und Integration in Theorie und Praxis, 
Nr. 1/2003, S. 26-44
7 Diese vier Staaten sind Neuseeland, Malawi, Chile und Uruguay; 
in insgesamt 45 Demokratien sind zumindest eingeschränkte 
AusländerInnenwahlrechtsregelungen (lediglich für MigrantInnen 
aus bestimmten Herkunftsländern und/oder auf bestimmten 
Ebenen) in Kraft.




